
 

 

 Jv 13774-2/07 

 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

W i e n  

 

 

 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Auslieferungs- 

  und Rechtshilfegesetz u.a. geändert werden (Strafprozess- 

  reformbegleitgesetz II); Versendung zur Begutachtung  

 

Bezug: BMJ-L590.005/0001-II 3/2007 

 

 Zu oben bezeichneten Entwurf lege ich nachstehende  

 

S t e l l u n g n a h m e 
 

 der Senate gemäß § 36 GOG des Oberlandesgerichtes Wien und des Landes- 

gerichtes für Strafsachen Wien vor. 

 

 Mit In-Kraft-Treten des Strafprozessreformgesetzes, BGBl I Nr. 19/2004 soll auch 

das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz sowie das Bundesgesetz über die judizielle 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Strafprozessre-

form angepasst werden.  

 

 Demnach soll die Leitung des Auslieferungsverfahrens künftig der Staatsanwalt-

schaft zukommen: Sie soll das Auslieferungsverfahren einzuleiten, den Verkehr mit den 

ersuchenden ausländischen Justizbehörden und den  Akt zu  führen  haben. Darüber  

hinaus soll die Staatsanwaltschaft in Hinkunft die Durchführung der Auslieferung veran-

lassen können. Befindet sich die auszuliefernde Person auf freiem Fuß, soll die Staats-
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anwaltschaft die Festnahme aufgrund einer gerichtlichen Bewilligung (§ 171 StPO) 

anzuordnen haben, wenn die Durchführung der Auslieferung sonst nicht gewährleistet 

werden kann. 

 

 Im Rechtshilfeverfahren  soll  schließlich  eine  Analogie  mit  der  grundlegenden  

Systematik des neuen Ermittlungsverfahrens Platz greifen, wobei das eigene Ermitt-

lungsverfahren der Gerichte nahezu vollständig zurückgedrängt wird und den Bezirks-

gerichten im Ermittlungsverfahren jegliche Zuständigkeit fehlt. Die Staatsanwaltschaft 

soll im Verfahren zur Leistung von Rechtshilfe zentraler Ansprechpartner für die ersu-

chenden ausländischen Justizbehörden werden und dabei grundsätzlich nach den Be-

stimmungen des 2. Teils der StPO über das Ermittlungsverfahren vorzugehen haben. 

 

 Im Bereich der Erwirkung der Auslieferung soll zwischen der Auslieferung zur Ver-

folgung und jener zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer vorbeugenden 

Maßnahme unterschieden werden. Für erstere soll die Staatsanwaltschaft, für letztere 

das Gericht zuständig sein. 

 

 Für das Verfahren zur Anerkennung einer ausländischen justiziellen Entscheidung 

(Europäischer Haftbefehl) treffen grundsätzlich auch die oben zum Auslieferungsverfah-

ren getätigten Ausführungen zu. Der vorliegende Entwurf soll die erforderlichen Anpas-

sungen des EU-JZG an die Struktur des neuen Ermittlungsverfahrens vornehmen. Die 

Staatsanwaltschaft soll das Übergabeverfahren zukünftig einleiten, für den Verkehr mit 

der betroffenen Justizbehörde zuständig und mit der Aktenführung betraut sein. Sie soll 

einen Europäischen Haftbefehl sowohl zur Erwirkung der Strafverfolgung als auch zur 

Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder eine vorbeugenden Maßnahme aufgrund einer 

gerichtlichen Bewilligung erlassen können. 

 

 Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft für das Rechtshilfeverfahren gemäß § 20 

Abs 3 StPO neu soll im Sinne eines weiten Begriffsverständnisses auch Rechtshilfe für 

Justizbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union umfassen. Die Staatsan-

waltschaft soll (§§ 57 EU-JZG und 55 ARHG) auch in diesem Bereich nach den Be-

stimmungen des 2. Teils der StPO über das Ermittlungsverfahren vorzugehen haben. 

 

 Gemäß § 26 Abs 1 ARHG neu (sachliche und örtliche Zuständigkeit) führt die 

Staatsanwaltschaft das Auslieferungsverfahren in sinngemäßer Anwendung der Be-
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stimmungen des 1. und 2. Teils der StPO. Örtlich ist jene Staatsanwaltschaft zuständig, 

in deren Sprengel die betroffene Person ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat; fehlt es an 

einem solchen Ort, ist die Staatsanwaltschaft zuständig, in deren Sprengel die Person 

betreten wurde. Befindet sich die betroffene Person in gerichtlicher Haft, so ist der 

Haftort maßgebend. Ergibt sich nach diesen Bestimmungen keine Zuständigkeit einer 

bestimmten Staatsanwaltschaft, so ist die Staatsanwaltschaft Wien zuständig. 

 

 Im Auslieferungsverfahren obliegen gerichtliche Entscheidungen dem Einzelrichter 

des Landesgerichtes (§ 31 Abs 1 StPO), an dessen Sitz sich die Staatsanwaltschaft 

befindet, die das Auslieferungsverfahren führt.  

 

 Diese Bestimmungen gelten auch für die Ausfolgung von Gegenständen im Zu-

sammenhang mit einer Auslieferung. 

 

 Der Einzelrichter entscheidet nach Durchführung einer Auslieferungsverhandlung 

mit Beschluss über die Zulässigkeit der Auslieferung. 

 

 § 31 Abs 6 ARHG: Meldet im Fall einer mündlichen Verkündung des Beschlusses 

die betroffene Person oder die Staatsanwaltschaft binnen 3 Tagen eine Beschwerde 

an, so kann der Beschwerdeführer diese binnen 14 Tagen nach Zustellung der schriftli-

chen Ausfertigung näher ausführen. 

 

 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. 

 

 Die Bestimmungen über das Verfahren vor dem Rechtsmittelgericht (§ 89 StPO) 

gelten mit der Maßgabe, dass das Oberlandesgericht über die Beschwerde in einer öf-

fentlichen mündlichen Verhandlung (§ 294 Abs 5 StPO) zu entscheiden hat, es sei 

denn, dass die Beschwerde gemäß § 89 Abs 2 1.Satz StPO als unzulässig zurückzu-

weisen wäre. 

 

 Das Oberlandesgericht hat seinen Beschluss unter Anschluss der Akten dem 

Bundesministerium für Justiz vorzulegen. 

 

 Mit dem vorliegenden Entwurf werden keine wesentlichen Systemveränderungen 

vorgenommen, weil Entscheidungen über die Zulässigkeit der Auslieferung und die 
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Verhängung der Auslieferungshaft schwerwiegende Grundrechtseingriffe darstellen, die 

auch künftig das Gericht als umfassende Rechtsschutzinstanz treffen soll. 

 

 Es bestehen keine Bedenken gegen das neue Gesetz und damit gegen die  An-

passung an das Strafprozessreformgesetz BGBl I Nr. 19/2004. 

 

Dr. K r a m m e r 
 

 
(elektronisch gefertigt) 
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